
 

 

Wer kann einen Antrag stellen? 

• Örtliche Gruppen der Mitgliedsverbände des BDKJ DV 
Paderborn 

• Mitgliedsverbände des BDKJ-Diözesanverband Paderborn auf 
diözesaner und mittlerer Ebene 

• BDKJ-Regionalverbände  

• BDKJ DV Paderborn 

 

Was kann gefördert werden? 

• Initiativen, Projekte, Maßnahmen und Veranstaltungen 

• Diese können bis zu zwei Jahre andauern 

• Es gibt Förderschwerpunkte, die in der Mittelvergabe 
bevorzugt werden, aber nicht dringend bedient werden müssen 

• Zum Beispiel: Verbandsentwicklung, (politische) Weiterbildung, internationale Begegnungen, 
Jugendpastoral, Fahrten zu kirchlichen Events, … 

 

Wann müssen die Anträge vorliegen? 

• Immer zum 1.3. und 1.10. jeden Jahres 

• Solltet ihr ein Projekt vor der genannten Frist fördern lassen wollen, so ist in Absprache auch 
ein vorzeitiger Beginn möglich 

 

Was müssen wir sonst beachten? 

• Die Mittel der Stiftung sind nachrangig zu behandeln. Heißt: öffentliche Zuschussmittel sind 
zuerst einzusetzen. Und nicht genutzte Gelder sind zurückzuzahlen 

• Auf die Förderung durch die Stiftung muss hingewiesen (bei Ankündigungen, Durchführung, 
Dokumentation, …) und das Logo genutzt werden 

• Eine Eigenbeteiligung von mindestens 10% wird vorausgesetzt.  

• Beim Abschluss des Projektes (spätestens drei Monate danach) ist ein Verwendungsnachweis 
abzugeben 

• Wenn ein Projekt länger als ein Jahr dauert muss ein Zwischenbericht abgegeben werden. 

 

Wo finde ich den Antrag? 

• Online mit den detaillierten Richtlinien und einer Ausfüllhilfe: https://stiftung-
jugendhilfe.de/foerderantrag/  

• Einfach den ausgefüllten Antrag per Mail an: info@stiftung-jugendhilfe.de  

https://stiftung-jugendhilfe.de/foerderantrag/
https://stiftung-jugendhilfe.de/foerderantrag/
mailto:info@stiftung-jugendhilfe.de
mailto:stiftung@bdkj-paderborn.de
http://www.bdkj-paderborn.de/

